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§ 8a VOEG Entschadigung fur
Auslandsunfalle bei Insolvenz oder
Liquidation des

Versicherungsunternehmens

VOEG - Verkehrsopfer-Entschadigungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.11.2023

1. (1)Der Fachverband hat als Entschadigungsstelle (8 8 Abs. 1) Entschadigung fur Personen- oder Sachschaden, die
einer Person mit inlandischem Wohnsitz (Sitz) in einem anderen Staat, dessen nationales Versicherungsbtiro
(Art. 1 Z 3 der Richtlinie 2009/103/EG) dem System der Grunen Karte beigetreten ist, mit einem Fahrzeug zugeflugt
wurden, das seinen gewohnlichen Standort in einem EWR-Vertragsstaat hat und bei einem
Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem EWR-Vertragsstaat versichert ist, auch dann zu leisten, sobald das
Versicherungsunternehmen Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder eines Liquidationsverfahrens im Sinne
von Art. 268 Abs. 1 lit. d der Richtlinie 2009/138/EG ist.

2. (2)8 5 Abs. 2 bis 9 sind anzuwenden. 8 5 Abs. 3 gilt mit der MalRgabe, dass auch alle in Art. 24 genannten
Entschadigungsstellen der anderen EWR-Vertragsstaaten von der Eréffnung eines Insolvenzverfahrens tber das
Vermogen eines Haftpflichtversicherers mit Sitz im Inland oder von der Auflésung eines Haftpflichtversicherers
mit Sitz im Inland gemal § 306 Abs. 1 VAG 2016 zu unterrichten sind. 8 5 Abs. 9 gilt mit der Mal3gabe, dass sich die
Befugnis des Fachverbands zur Zusammenarbeit auch auf die gemaf Art. 24 der Richtlinie 2009/103/EG
eingerichteten oder zugelassenen Entschadigungsstellen in anderen EWR-Vertragsstaaten und auf die
Schadenregulierungsbeauftragten der Versicherungsunternehmen, die Gegenstand eines Insolvenz- oder
Liquidationsverfahrens sind, bezieht.

In Kraft seit 23.12.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/voeg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/voeg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/voeg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/vag/paragraf/306
https://www.jusline.at/gesetz/voeg/paragraf/5
file:///

	§ 8a VOEG Entschädigung für Auslandsunfälle bei Insolvenz oder Liquidation des Versicherungsunternehmens
	VOEG - Verkehrsopfer-Entschädigungsgesetz


